
Dann muß man das Problem der Gesetzesflut 
wohl angehen unter dem Aspekt des Rege-
lungsbedarfes, das heißt

— des Bedarfs an sich und
— der Art und Weise der Ausgestaltung der 
Rechtsnormen.

Was den Bedarf an sich anbetrifft, müßte man 
— durchaus im Sinne der eingangs angeführ-
ten Zitate — den konkreten politischen Wil-
len stimulieren, bestimmte Bereiche eben nicht 
zu regeln. Ein brauchbares Kriterium könnte 
dabei der Punkt sein, an dem der Normadres-
sat die Norm ohnehin nicht mehr zur Kennt-
nis nimmt, weil er „vollgepackt" ist, sei es 
wiederum mit Rechtsnormen, sei es mit 
schlichtem Tasgesgeschäft.

Eine weitere Frage wäre, ob man das, was da 
noch geregelt werden soll, rechtlich durch 
verstärkte Anwendung von Globalnormen in-
strumentieren könnte — was zwar die Gesetz-
blätter entlasten, aber die Gerichte noch stär-
ker in das Hüten der Rechtsstaatlichkeit ein-
spannen würde.

Vielleicht aber liegt die einzige Chance, Fehl-
entwicklungen — wie etwa auf Rechtsgebie-
ten mit einer erschreckenden Fülle von Aus-
führungsnormen — dadurch zu verhindern, 
daß man die Beamten wegnimmt, die diese 
Rechtsnormen produzieren, und sie dort ein-
setzt, wo es — mit höherem Wirkungsgrad — 
sinnvollere Dinge zu tun gibt.
Im übrigen sollte man wohl auch einmal dar-
über nachdenken, wie man mit den wirklich 
notwendigen Regelungen deren Adressaten in 
einer Weise angeht, daß diese das Gefühl ha-
ben, daß sich die öffentlichen Hände auch um 
die Ankunft ihrer Rechtsnormen beim poten-
tiellen Anwender bzw. Betroffenen sorgen. So 
könnte man vielleicht an eine anderweitige 
Gestaltung der Rechtsnormproduktion entwe-
der
— anstelle der herkömmlichen Publikations-
form in den Gesetzblättern oder
— parallel, und zwar gleichzeitig, dazu in ei-
ner Form denken, daß der Empfänger diesen 
„Output" in sein eigenes Begriffsraster ein-
bauen kann, indem er das Produkt in ein ihm 
gliederungsmäßig vorgegebenes Loseblatt-
werk unter Wegwerfen obsolet gewordener 
Normenkomplexe einzufügen vermag.

Obendrein könnte man auch dokumentieren, 
wie begrenzt jeweils die Adressatenkreise 
mancher Rechtsgebiete sind, so etwa für das 
Außenwirtschaftsrecht die Außenhandelssach-

bearbeiter bei den Exportunternehmen oder 
beim Berufsbildungsrecht die Sozialreferenten 
bei den Handwerks- bzw. Industrie- und Han-
delskammern. Das würde dazu verhelfen, von 
einer globalen Sicht der Gesetzesflut abzu-
kommen und klarzustellen, daß eben nicht je-
der Bürger das ganze Bundesgesetzblatt und 
ähnliche Verlautbarungen von vorne bis hin-
ten zu lesen braucht.

Remedien: Zunächst eine Strukturfrage

Wenn man auf Abhilfe sinnt, kommt man an 
der Struktur von Regierung und Verwaltung 
nicht vorbei. Darauf hat schon Wolfram En-
gels hingewiesen 16):  Bürokratien könnten 
sehr leistungsfähig sein, solange sie klein 
sind und solange man in großen Einheiten ab-
gegrenzte Verantwortungsbereiche schafft. 
Für Engels steht die sogenannte Zunahme der 
Komplexität unserer Lebenssachverhalte in 
Wechselwirkung zur Zunahme der Bürokrati-
sierung. Dadurch gerate der einzelne immer 
mehr in Abhängigkeit von undurchschauba-
ren sozialen Mechanismen mit der Folge, daß 
Entscheidungen nicht mehr an der Basis im 
Rahmen überschaubarer Verantwortungsbe-
reiche, sondern an der Spitze der Institutio-
nen gefällt würden.
Es ist hier nicht der Platz, den einzelnen Bü-
rokratietheorien nachzugehen, also weder 
dem Bürokratienmodell von Max Weber noch 
der These vom bürokratischen Ritualismus
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von Robert Merton zu Beginn der vierziger 
Jahre noch der Sicht von Michel Crozier aus 
dem Jahre 1963 ). Merton und Crozier — 
um das nur änzudeuten — waren der Frage 
nachgegangen, weshalb bürokratische Orga-
nisationen den gesellschaftlichen Wandel 
übersehen und unfähig sind, sich auf geänder-
te Umweltbedingungen einzustellen; aber ihre 
Argumente greifen nicht, weil sie offensicht-
lich methodisch zu spät ansetzen, d. h. 
nicht die im Vorfeld der Bürokratie lie-
genden Strukturen — sei es der institutionel-
len Organisation, sei es des Budgets — ange-
hen, die in sich ein System formen, in dem 
der öffentliche Dienst sich wie ein Gefange-
ner au 18snimmt ).

16) In seinem Artikel: Bürokraten verspielen un-
sere Zukunft, in: Wirtschaftswoche vom 23. 12. 
1976, S. 60 ff. (66 f.)
17) Zu Weber, Merton und Crozier siehe Gerhard 
W. Wittkämper, Liberales Staatsverständnis und 
Bürokratie, in: „liberal", Nr. 1/1979, S. 25 ff.. 
(28 f.)
18) Vgl. hierzu den Verf. in: Dynamische Verwal-
tung (FN 2), S. 94 ff.



Das trifft sich mit der Sicht von Wittkämper 
zu der Herausforderung 19)  im besonderen 
durch die sogenannte strukturelle Gewalt, 
wie sie von Johan Galtung dargestellt wird, 
der die Bestimmung der Menschen durch an-
onyme Strukturen kritisiert. Und das trifft 
sich ferner mit den — ebenfalls von Wittkäm-
per angezogenen — Thesen von Klaus 
Türk20), der auf die Phänomene der Über- 
komplizierung, Übersteuerung und Überstabi-
lisierung hinweist. Damit läßt sich aber auch 
verknüpfen, was Thomas Ellwein und Ralf 
Zoll in ihrer Untersuchung über das Berufsbe-
amtentum 21 ) zu dessen Anspruch und Wirk-
lichkeit wie zur Entwicklung und Problematik 
des öffentlichen Dienstes schlechthin sagen, 
indem sie die Krise des Berufsbeamtentums 
nicht als eine solche der Verwaltung und des 
öffentlichen Dienstes in toto, sondern als Kri-
se von Normen bezeichnen, die der sozialen 
Realität nicht mehr entsprechen.

19) Wittkämper (FN 17), S. 28.
20) In seinem Buch: Grundlagen einer Pathologie 
der Organisation, Stuttgart 1976.
21) Thomas Ellwein/Ralf Zoll, Berufsbeamtentum 
— Anspruch und Wirklichkeit, Düsseldorf 1973.
22) Zu den Anfängen dieser Entwicklung vgl. 
Karl-Heinrich Hansmeyer (Hrsg.), Das Rationale 
Budget. Ansätze moderner Haushaltstheorie, Köln 
1971, sowie Bert Rürup, Die Programmfunktion des
Bundeshaushaltsplans. Die deutsche Haushaltsre-
form im Lichte der amerikanischen Erfahrungen 
mit dem PPBS, Berlin 1971.

Eine so normierte Organisationsstruktur aber 
— und hier schließt sich der Kreis — versteht 
sich keineswegs als im Dienste der Politik be-
findlich, sondern führt weithin ein Eigenle-
ben, und die so bitter notwendige politische 
Prograinmfunktion, die diesen Kreis durchbre-
chen würde, erfüllen unsere Budgets eben 
nicht.

Dabei hat sich die Finanzwissenschaft längst 
auf den Weg gemacht, die Grundlagen hierfür 
zu erarbeiten22 ), und auch durch die verwal-
tungswissenschaftliche Theorie ist die Praxis 
keineswegs allein gelassen. Schon die von 
Niklas Luhmann vertretene funktional-
strukturelle Variante der Systemtheorie er-
laubt manchen fruchtbaren Ansatz, um — 
wenn man es einmal in der Sprache der Wis-
senschaft sagen darf — „durch systeminterne 
Differenzierung ... und durch problembezoge-
ne Selektions- und Entscheidungsprogramme 
die aus der Umwelt kommende Komplexität 
in Problemlösungen zu verwandeln". Es käme 
also darauf an, daß das System „seine Struk-
tur ... auf seine Systemprobleme ausrich-

tet" 23 ), wobei es dann immer wieder au
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ch 
seine Lernfähigkeit ) zu beweisen hätte.

Hier also könnte es langgehen, wenn man 
eine problem- wie kostenorientierte Regie-
rung und Verwaltung wollte. Aber Wollen 
setzt Wissen voraus. Und schon da hapert es. 
Denn unsere Politiker lesen nicht einmal die 
politikwissenschaftliche Literatur — wer wird 
es ihnen da verübeln, wenn sie die anderen 
ihr Metier betreffenden Disziplinen vernach-
lässigen? Und die Organisations- und Haus-
haltsleute sind eben durchweg Juristen — 
und die lesen wiederum in erster Linie die 
Publikationen ihrer Mütterdisziplin. Da aber 
findet man das, worauf es hier ankommt, 
kaum.

So müßten also die öffentlichen Hände von 
sich aus die wissenschaftliche Information so 
auf ihre Akteure in Parlament, Regierung und 
Verwaltung hinlenken (und ihnen ein Mini-
mum an Zeit dafür verschaffen), daß sie auch 
lesen, was sie lesen sollten, und Staat und 
Kommunen sollten für ein wenig Gespür da-
für sorgen, wessen es in methodischer Hin-
sicht bei der Gestaltung ihres Handelns und 
bei der Strukturierung seines Umfeldes be-
darf. Und das müßte sich auch auf die Inhalte 
der Aus- und Fortbildung erstrecken, denn 
wenn hier nicht Grund gelegt wird, gehen 
alle guten Vorsätze im Tagesgeschäft unter.

Von Nutzen wäre aber auch ein Blick über 
unsere Grenzen hinweg auf Regierung und 
Verwaltung im Nachbarland. Man lese nur ein-
mal das Bulletin „Rationalisation des Choix 
Budgetaires", das etwa seit 1970 erscheint 
und in vierteljährlicher Abfolge den Einfalls-
reichtum und die Staatsorientierung des öf-
fentlichen Dienstes in Frankreich dokumen-
tiert. Kümmert sich eine Regierung um diese 
Dinge, dann verwundert es nicht, wenn ein 
leitender Regierungsbea
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mter dort jüngst 
schreibt: „Tout montre que l'administration 
est capable de s’adapter, de maniere croissan- 
te, aux exigences d'efficacite et de souplesse 
qui caracterisent l'epoque actuelle." )

23) Zu Luhmann vgl. insb. Peter Badura, Die Ver-
waltung als soziales System. Bemerkungen zu einer 
Theorie der Verwaltungswissenschaft von Niklas 
Luhmann, in: Die Öffentliche Verwaltung 1970, 
S. 18 ff. (19).
24) Um diesen von Karl W. Deutsch, The Nerves 
of Government, gebrauchten Begriff aus dem Jah-
re 1963 zu verwenden.
25) Philippe Lacarriere, Inspecteur general des Fi- 
nances, Experiences de methodes modernes de ge- 
stion dans l'administration, in: revue francaise d‘ad- 
ministration publique, Heft 6/1978 S. 199 ff. (215).



International 26) schließlich müht man sich 
um Erkenntnisse „to make administration 
more responsive to and more reflective of so- 
ciety", insbesondere um „overcoming govern-
mental obsolescence and incapacity to go- 
vern" wie um ein „establishment of islands of 
excellency" gelegentlich der Behandlung der 
dringendsten nationalen Probleme, und 
schließlich um „new designs for better admi- 
nistrations" — Zitat aus einem Statement von 
Yehezkel Dror, Professor an der Hebrew Uni- 
versity, Jerusalem.

Wollte man diese aus der Theorie wie im bi-
lateralen und internationalen Erfahrungsaus-
tausch gewinnbaren Einsichten zur Methodik 
des Regierungs- und Verwaltungshandelns in 
unsere nationale Perspektive übertragen, so 
würden in ein für die Bundesrepublik 
Deutschland brauchbares Spektrum sicher 
eingehen

— das Erfordernis eines interdisziplinären 
wissenschaftlichen Ansatzes,
— der Bedarf nach einer breiten sozialwissen-
schaftlichen Absicherung künftiger Politik im 
Rahmen sorgfältiger Aufbereitung ihrer Infor-
mationsbasis,

— die Bereitschaft (und Befähigung) der mit 
dem Politikentwurf betrauten Akteure zur 
permanenten Problematisierung und Neudefi-
nition dessen, was man gemeinhin öffentliche 
Aufgaben nennt,

— eine grundsätzliche Sicht unseres Regie-
rungs- und Verwaltungshandelns als Problem- 
findungs- und Problemlösungsprozeß,

— die Einbindung der Problemlösung im be-
sonderen in eine in sich logische Abfolge von 
politischem Programm, institutioneller Orga-
nisation, Budgetstruktur und Personalplanung 
in kongruenter Zuordnung zueinander mit 
Hilfe gleichartiger Strukturierung (Programm- 
= Organisationsstruktur sowie Budgetstruktur 
nach den Programmkategorien),

— eine dynamische Anlage 
budgetären Planungsprozesses 
der Sensibilität des „Apparats" 
de Anforderungen,

— damit zugleich eine Selbstdarstellung des 
öffentlichen Dienstes als Basis für erhöhte 
Identifikation mit seinen Aufgaben und nicht 
zuletzt

des politisch- 
zur Erhöhung 
für wechseln-

26) So etwa auf dem OECD-Symposium on Manag- 
ing Change in the Public Administration vom 
5.—9. Februar 1979 in Madrid.

— weitere Ansätze, um von einer puren Wirt- 
schaftlichkeits- zu einer Wirksamkeitskon-
trolle öffentlichen Handelns insgesamt zu ge-
langen.

Beginn in kleinen Schritten

Wenn man wirklich beginnen will, eine dem 
Ausufern nahe scheinende öffentliche Ver-
waltung in den Griff einer wirksamen Regie-
rungs- und Verwaltungsmethodik zu bekom-
men, könnte man in der Tat — und insofern 
hat Lohmar mit seinen eigenen Vorschlägen 
gar nicht so unrecht — mit trivial anmutenden 
Dingen beginnen; hier seien noch einige an-
gefügt:

Rechenschaft über auigewendete Kosten

Das erste wäre beispielsweise die Vorlage ei-
nes Kontenauszuges in bestimmten Abständen 
— etwa halbmonatlich — an jeden einzelnen 
verantwortlichen Beamten — etwa den Refe-
renten in den Ministerien oder den Sachge-
bietsleiter bei den Kommunen — über die Ko-
sten, die er zu verantworten hat. Hierzu 
könnten zählen sein eigenes Gehalt nebst ei-
nem entsprechenden Gemeinkostenzuschlag 
für die von ihm innegehabten Raumanteile, 
aber auch die Gehälter seiner Mitarbeiter 
nebst Gemeinkosten, ferner die Ausgaben für 
die hier angefallenen Telefonate und für die 
inzwischen ausgeführten Dienstreisen, aber 
auch für die Inanspruchnahme von Dienstlei-
stungen, sei es des Rechenzentrums, sei es 
der Bücherei, sei es der Fahrbereitschaft, sei 
es anderer Hilfsdienste. Das ergäbe insgesamt 
eine eindrucksvolle Bilanz, über die sich ihre 
Veranlasser jeweils gewissenhaft Rechen-
schaft legen müßten. Damit wäre ein allerer-
ster Schritt zur Begründung von Kostenbe-
wußtsein in der Verwaltung getan. Ansätze in 
dieser Richtung findet man bereits hier und 
dort.

Rechenschaft über die bearbeiteten Probleme

Vielleicht könnte man ein zweites tun — es 
hat dies vor einiger Zeit einmal ein mutiger 
junger Staatssekretär in einem Bundesland 
versucht: Man könnte die Beamten bitten, im 
Rahmen einer sich selbst gegenüber zu legen-
den Rechenschaft über die Sinnhaftigkeit der 
von ihnen verursachten Kosten zugleich zu 
vermerken, welche Probleme sie denn mit ih-
rer so kostbaren Aktion gelöst haben. Das 
Ergebnis in dem besagten Lande war verblüf-
fend: Nur eine relativ geringe Zahl von Refe-



renten war überhaupt imstande, wirkliche 
Probleme als Handlungsauslöser zu nennen; 
die Mehrzahl berief sich auf Gesetz und Rou-
tine, ohne deren Ursachen zu zitieren bzw. sie 
in Frage zu stellen. Mit einem solchen Schritt 
aber wäre man dann
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 auch schon recht nahe 
an der Kernfrage des öffentlichen Handelns, 
nämlich der nach seiner Wirksamkeit — über 
den Aspekt der Wirtschaftlichkeit oder gar 
lediglich der Sparsamkeit hinaus ).

Dies alles sind Möglichkeiten im Rahmen von 
Ressorts beim Staat bzw. Dezernaten bei den 
Kommunen. Geht man einen Schritt weiter 
und überlegt man sich praktische, ressortüber-
greifende Anfänge, so wäre beispielsweise 
daran zu denken, daß man einmal die Proble-
me aus der Sicht einer Gemeinde, eines Krei-
ses, eines Landes oder eines Bundesressorts 
auflistet und sinnvoll zu gruppieren ver-

27) Vgl. dazu den deutschen Nationalbericht des 
Verf. zu Thema 1 des XVII. Internationalen Ver-
waltungswissenschaftlichen Kongresses 1977 in 
Abidjan, Sonderheft 3 der Verwaltungswissen-
schaftlichen Informationen.

sucht 28)  — die Prinzipien der Ausdifferenzie-
rung und der Ursachenverknüpfung könnten 
dabei weiterhelfen.

Und schließlich könnten auch die Finanzmini-
ster und Kämmerer einmal anfangen, aus ih-
rem Dornröschenschlaf nach Abschluß der 
Haushaltsrechtsreform im Jahre 1969 aufzu-
wachen und darüber nachzudenken, wie man 
denn — etwa über den Haushaltsaufstellungs-
erlaß — die Information gelegentlich der An-
meldung von Haushaltstiteln in Richtung auf 
die Erörterung der mit den Steuergroschen zu 
lösenden Probleme erweitert. Auch hier läge 
ein Ansatz, um zu der Frage zu führen, ob 
man denn nicht noch einer Haushaltsstruktur-
reform oder einer Haushaltssystemreform i
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ganzen bedürfe )  — die Politik würde es 
den Budgetleuten danken.

28) Hierzu siehe bereits die Studie des Verf.: Zur 
Neuorientierung von Zielgruppierungen in der öf-
fentlichen Verwaltung, in: Verwaltung und Fort-
bildung, Heft 2/1977, S. 71 ff.
29) Wozu der Verf. in seinem o. a. Buch zu einer 
(wünschenswerten) Dynamischen Verwaltung (FN 
2) einige Anregungen vorgelegt hat.



Walter Ehlers

Mündiger Bürger, was tun?"
Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung

Der Verfasser — Hamburger Bürger und Beamter — hat sich seit mehreren Jah-
ren intensiv mit der Personal- und Führungsproblematik im Rahmen der funk-
tionalen Verwaltungsreform auseinandergesetzt. Die nachstehend veröffentlichte 
Zusammenfassung seines Abschlußberichts über seine aus eigener Initiative 
vorgenommenen umfangreichen Untersuchungen steht als Beispiel für das wache 
Interesse des Bürgers an einer effizienten und nach innen und außen koopera-
tiven, humanen Verwaltungsführung. Die Arbeit kann daher auch als ein Beitrag 
zur sogenannten Bürokratismus-Diskussion verstanden werden.

Es ist wohl ein ungewöhnliches Bemühen, daß 
ein einzelner Bürger sich — ohne Auftrag, 
unabhängig und somit keiner Richtung ver-
pflichtet — vornimmt, es einmal nicht bei der 
verbreiteten Praxis zu belassen, nur auf „die 
Beamten" zu schimpfen und das Verhalten der 
öffentlichen Verwaltung allgemein zu kritisie-
ren. Mich reizte, die Frage einmal konstruktiv 
zu Ende zu denken und eine möglichst konkre-
te Antwort darauf zu geben, wie man die öf-
fentliche Verwaltung verbessern könnte. Dazu 
fühlte ich mich nicht zuletzt aufgerufen, weil 
ich selber seit 37 Jahren Beamter in der Ver-
waltung bin. Ich sehe aber auch wichtige Zu-
sammenhänge zwischen dem Demokratiever-
ständnis des Bürgers und dem Rollenverständ-
nis der öffentlichen Verwaltung in unserer De-
mokratie. Schließlich fühlte ich mich auch als 
mündiger Bürger angesprochen.

Am Anfang meines Bemühens habe ich aller-
dings nicht geahnt, daß ich acht Jahre enga-
gierter, aufwendiger Arbeit benötigen würde, 
um die Ergebnisse meiner Untersuchungen und 
Erkenntnisse — meinen jetzt fertiggestellten 
(bisher unveröffentlichten) „Abschlußbericht" 
— vorstellen zu können.
Es gibt über das Rollenverständnis der öffent-
lichen Verwaltung in unserem demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat seit 1949 
400 000 Sei
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ten amtlicher und nichtamtlicher 

Literatur ). Ich habe davon im Laufe der Jah-
re 25 000 Seiten gelesen, um mir einen Über-
blick über die Problematik zu verschaffen. Da 
sich kaum ein Verantwortlicher in Gesell-
schaft und Staat die Zeit nehmen kann, ähn-
lich zu verfahren, meinte ich, es müßte für In-

) So Professor Wittkämper in seinem Vortrag 
„Der neue soziale Rechtsstaat und die öffentliche 
Verwaltung“ . auf dem Bundesvertretertag des 
Deutschen Beamtenbundes 1975 in Hamburg. 

teressierte und Betroffene von Vorteil sein, 
einmal die Substanz der Erkenntnisse zusam-
mengefaßt vor sich zu sehen. Die Materie 
konnte ich in dem erwähnten Abschlußbe-
richt auf 515 Seiten komprimieren. Der Be-
richt ist in seinen wesentlichen Teilen als Do-
kumentation angelegt. Auch die für den Be-
richt speziell erfragten Auffassungen zur Stel-
lung, zu den Aufgaben und zum derzeitigen 
Leistungsstand der öffentlichen Verwaltung 
sowie die Möglichkeit, diesen zu verbessern, 
werden durch weitgehendes Zitieren der Ant-
worten möglichst unverzerrt wiedergegeben. 
Damit ist es jedem Leser des Berichts möglich 
— unabhängig von den vom Verfasser vertre-
tenen Ansichten und den von ihm gezogenen 
Schlußfolgerungen —, sich selber einUrteil zu 
bilden, ob er den Erkenntnissen des Berichts 
folgen will oder nicht. In diesem Artikel kön-
nen nur die wesentlichen Endergebnisse der 
Untersuchung veröffentlicht werden, wie ich 
persönlich sie als Erkenntnisse und Schluß-
folgerungen aus meinem Bemühen genommen 
habe.

Ausgangspunkte der Untersuchung

Die weitverbreitete und offensichtlich tief ver-
wurzelte Auffassung des Bürgers, daß der „Be-
amte" (als Prototyp des Bediensteten der öf-
fentlichen Verwaltung) sich noch immer viel 
zu wenig
— als sein (des Bürgers) Sachverwalter ge-
genüber dem Staat,
— als sein Berater gegenüber den Gesetzen 
und
— als Wahrnehmer seiner berechtigten Inter-
essen versteht, ist ernst zu nehmen. Viele 
Bürger sehen den „Beamten" — zumindest un-
terschwellig — immer noch in erster Linie 



den Vertreter des Staates; vielleicht sehen 
sich einige „Beamte" selbst auch noch so. Die 
gesellschaftspolitischen und wissenschaftli-
chen Theorien befürworten jedoch ausnahms-
los im Prinzip den zur Kooperation bereiten 
Mitarbeitertyp als denjenigen in der öffentli-
chen Verwaltung, der am besten die vom Bür-
ger zu Recht erwartete Leistung des „Beam-
ten" erbringt. Eine verbreitete Staatsverdros-
senheit aber, die auch in dem vielfach 
zu negativen Bild des Bürgers vom „Be-
amten" zum Ausdruck kommt — das Nicht- 
identifizieren von Bürger und Staat also —, 
muß als ernsthaftes Hindernis für die wei-
tere Verwirklichung eines demokratischen 
und sozialen Rechtsstaates angesehen wer-
den. Sie ist zugleich auch als Legitimations-
krise der Parteien und Gewerkschaften zu 
wertep, weil die erwähnten Negativerschei-
nungen und die offensichtlich bestehende Di-
vergenz zwischen Theorie und Praxis nach 
dreißig Jahren Demokratie immer noch nicht 
wesentlich abgebaut werden konnten.

Die Begriffe „Dienstrechtsreform" und „Funk-
tionale Verwaltungsreform" sind seit Jahren 
in der politischen Diskussion. Inhaltlich sind 
diese eng miteinander verzahnten Reformen 
jedoch kaum vorangekommen. Die Forderung 
nach Einführung neuer Managementmethoden 
und eines neuen Führungsstils in der öffent-
lichen Verwaltung gehört schon seit vie-
len Jahren zum Repertoire von Festreden 
und Grundsatzreferaten von Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, obwohl gerade dieser 
Personenkreis nicht selten diese Prinzipien 
kaum kennt, geschweige denn sie selber als 
Vorbild praktiziert. Solange Sprüche wie: „Er 
ließ uns vergessen, daß er ein Beamter war" 
(Nachruf anläßlich der Pensionierung eines 
Ministerialbeamten) und „Einen guten Beam-
ten erkennt man daran, daß er kein guter Be-
amter ist", .wohltuend' 

2
klingen, ist etwas faul 

am „Beamtentum" ).

Demokratie darf sich nicht in der Staats- und 
Regierungsform erschöpfen; sie muß auch Le-
bensform der Gesellschaft und damit des ein-
zelnen Bürgers sein, wenn sie eine „lebendi-
ge" Demokratie sein will. Die Verwaltung in 
der Demokratie kann sich nach dem Verfas-
sungsauftrag wegen ihrer Stellung in Staat 
und Gesellschaft nur in gleichem Sinne ver-
stehen. Auch sie muß über das Organisatori-
sche hinaus eigenständig eine demokratische

2) Vgl. Hartmut Kübler, Organisation und Führung 
in Behörden, Köln 1974.

Qualität als Ethos besitzen. Die demokrati-
sche Qualität nach außen ist der Dienst zum 
Wohle des Bürgers; die demokratische Qua-
lität nach innen ist die Art und Weise der 
Zusammenarbeit und Führung der Mitarbeiter, 

Eine aufgabenorientierte, zeitgemäße und un-
serer Demokratie sachangemessene Führung 
und Zusammenarbeit in der öffentlichen Ver-
waltung ist letztlich eine Frage der politi-
schen Bildung der Mitarbeiter; sie ist in ge-
wissem Umfang lehr-, lern- und trainierbar. 
Unbestritten ist, daß die innere Führung und 
Zusammenarbeit in entscheidendem Maße 
sowohl die Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung gegenüber dem Bürger, ihr Rol-
lenverständnis in Staat und Gesellschaft als 
auch die Arbeitshumanität gegenüber ihren 
Mitarbeitern mitbestimmt. Denn nach be-
triebssoziologischen Erkenntnissen sollen in 
der Arbeitswelt die Leistungsminderungen 
durch Reibungsverluste infolge mangelnder 
Führung und Zusammenarbeit 30 bis 40 v. H. 
betragen.

Um die Materie überschaubar zu machen, 
wurde zunächst 1974 ein Untersuchungsbe-
richt „Leistung, Arbeitshumanität, demokra-
tische Qualität der öffentlichen Verwaltung 
durch Führung und Zusammenarbeit" erarbei-
tet, in dem die derzeitige Theorie und Praxis 
einer aufgabenorientierten, zeitgemäßen und 
unserer Demokratie sachangemessenen Füh-
rung und Zusammenarbeit — und ihre Bedeu-
tung für ihre Leistung — festgestellt wurden.

Thesen zu Leistung, Arbeitshumanität und de-
mokratischer Qualität der öffentlichen Ver-
waltung

Das praktische Verhalten bei der Führung 
und Zusammenarbeit entspricht in der öffent-
lichen Verwaltung noch in zu großem Maße 
nicht den gesellschaftspolitischen und wissen-
schaftlichen Theorien. Wesentliche Ursachen 
dafür sind:

— Die Mitarbeiter (einschließlich der Vorge-
setzten) in der Verwaltung sind mit den bis-
herigen Konzeptionen und Methoden nicht 
hinreichend ansprechbar.

— Die Führenden in den Parteien, in den Ge-
werkschaften, in der Publizistik und in der 
Verwaltung sind bei diesem Thema nicht hin-
reichend engagiert.

— Eine optimale Führungstheorie ist für die 
Arbeitswelt und speziell für die öffentliche 



Verwaltung in der Verwaltungswissenschaft 
noch immer im Experimentierstadium.

Eine allgemein anerkannte Konzeption mit 
dem konkreten Inhalt eines aufgabenorien-
tierten, zeitgemäßen und unserer Demokratie 
sachangemessenen Führungsdenkens und 
-verhaltens in der öffentlichen Verwaltung 
und ebenso eine solche über Methoden ihrer 
Durchsetzung liegen bisher nicht vor.

— Die Öffnung der Verwaltung für diese Fra-
gen ist offensichtlich zu gering, als daß sich 
daraus Lösungsmöglichkeiten ergeben könn-
ten.

— Eine Reform des Führungs- und Arbeits-
stils der öffentlichen Verwaltung ist dringend 
notwendig; sie ist andererseits ein umfassen-
des, kompliziertes, langfristiges Projekt. Sie 
hat nur dann die Chance des Gelingens, wenn 
sie gründlich vorbereitet ist und wenn 
der einzelne Mitarbeiter motiviert werden 
kann, dabei mitzudenken und an Lösungen 
mitzuarbeiten.

Thesen zu den Konsequenzen

Es ist an den Parteien, in Ausfüllung ihrer 
politischen Verantwortung auch für die öf-
fentliche Verwaltung
a) durch politische Richtlinien für eine aufga-
benorientierte, zeitgemäße und unsere Demo-
kratie angemessene Führung und Zusammen-
arbeit Sorge zu tragen
b) und die Regierungen und Verwaltungen in 
Bund und Ländern zu veranlassen, auf dieser 
Grundlage eine „Grundkonzeption für demo-
kratisches Führen und Verhalten" zu entwik- 
keln, einzuführen und durchzusetzen.

Es ist an den Gewerkschaften, durch nach-
drückliche Forderung eines fortschrittlichen 
Systems für Führung und Zusammenarbeit in 
der öffentlichen Verwaltung den erforderli-
chen Bewußtmachungs- und Umdenkungspro- 
zeß zum Wohle unserer Demokratie und ihrer 
Bürger bei allen Betroffenen, Interessierten 
und Verantwortlichen in der Öffentlichkeit 
voranzutreiben.

Es ist an den Personalführungen in Bund 
und Ländern, ausreichend Denkkapazitäten 
bereitzustellen, die in der Lage sind, den Bil-
dungsinhalt eines demokratischen Führungs-
stils für die öffentliche Verwaltung in ange-
messenen Fristen zu entwickeln und als Lehr- 

. Stoff aufzubereiten. Eine zentrale Steuerung 
ist zweckmäßig.

Dem genannten Untersuchungsbericht war als 
Diskussionsgrundlage für die Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit und Arbeitshumanität 
der öffentlichen Verwaltung ein konkreter 
Vorschlag für eine „Grundkonzeption" beige-
fügt, die allen Mitarbeitern und Vorgesetzten 
als Orientierungshilfe den Rahmen aufzeigen 
soll, was (nach Auffassung des Verfassers) 
praktisch für die Arbeit im Berufsalltag des 
einzelnen unter einem demokratischen Füh-
rungsdenken und -verhalten verstanden wer-
den sollte.

Die Grundkonzeption enthält u. a. Aussagen 
über

— die gesellschaftspolitischen Grundlagen ei-
ner solchen Führung und Zusammenarbeit,

— die daraus sich für den einzelnen ergeben-
den Grundeinsichten sowie die erforderlichen 
organisatorischen Voraussetzungen,

— die Führungspflichten und -rechte des Vor-
gesetzten sowie die Verhaltenspflichten des 
Mitarbeiters,
— die Bedeutung der gegenseitigen Informa-
tion (Kommunikation),
— den sinnvollen und zweckmäßigen Ablauf 
von Besprechungen und Gesprächen im Rah-
men eines demokratischen Führungsstils so-
wie
—Aussagen über Erfolgs- und Verhaltenskon-
trolle, die Bedeutung von Anerkennung und 
Kritik, das betriebliche Vorschlagwesen, füh-
rungsmäßige Aus- und Weiterbildung und 
führungsmäßige Beurteilungen.

Es wird die Auffassung vertreten, daß (nach 
eingehender Miterarbeitung einer solchen 
Konzeption durch alle Betroffenen) diese 
dann für alle Mitarbeiter als verbindlich er-
klärt werden müßte, wenn damit tatsächlich 
Wirkung erzielt werden soll.
Durch eine Meinungsumfrage zum Untersu-
chungsbericht wurden u. a. alle Parteien, Ge-
werkschaften und Verwaltungsführungen in 
Bund und Ländern detailliert befragt, wie sie 
zu den Ist- und Sollvorstellungen des Berichts 
und zu dem Vorschlag „Grundkonzeption für 
demokratisches Führen und Verhalten" stehen.

e

Aktivitäten zur funktionalen Reform des öf-
fentlichen Dienstes (nach Erarbeitung des Un-
tersuchungsberichts)

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung und der Bundesminister für Forschung 



und Technologie starteten 1974 ein Aktions-
programm: „Forschung zur Humanisierung 
des Arbeitslebens". Ziel des Programms ist 
u. a., daß sich die Humanisierung nicht nur 
im Abbau von Belastungen für den Menschen 
im Arbeitsleben erschöpfen soll, sondern daß 
darüber hinaus dem einzelnen auch Möglich-
keiten für die Entfaltung seiner Fähigkeiten 
und damit zur Selbstverwirklichung gegeben 
werden. Schließlich ist auch an die Vermitt-
lung von Managementmethoden gedacht. Da-
bei kommt es darauf an, dem Menschen eine 
ihn interessierende, befriedigende Arbeit zu 
geben. Wesentlich ist auch, welcher Einblick 
in die Bedeutung seiner Arbeit ihm einge-
räumt wird, inwieweit er seine Arbeit selbst 
disponieren und verantworten darf, welche 
Kooperationschancen sich für ihn bei der Ar-
beit ergeben und welche Achtung ihm entge-
gengebracht wird. Eine solche „soziale Le-
bensqualität" im Arbeitsleben hängt weitge-
hend von der Organisation der Arbeit ab. 
Diese Forschungsziele und -bereiche sollen 
durch das Aktionsprogramm gefördert wer-
den.

Der Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen hat 1976 eine „Leitlinie für die 
Zusammenarbeit und Führung bei der Deut-
schen Bundespost (DBP) herausgegeben. Die-
ser Veröffentlichung ging ein jahrelanges Be-
mühen um eine fortschrittliche Zusammenar-
beit und Führung bei der DBP mit ihren über 
500 000 Mitarbeitern voraus. Schon 1970 hatte 
die DBP eine „Akademie für Führungskräfte" 
eingerichtet. Nach den Erläuterungen der „Leit-
linie" erfüllt die DBP ihre Aufgaben nicht zu-
letzt durch eine umfassende Zusammenarbeit 
und Führung ihrer Mitarbeiter, die in der 
Vergangenheit vornehmlich nur durch Wei-
sungsrecht und Gehorsamspflicht geregelt 
waren. Die politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte haben diese Form immer mehr 
ausgehöhlt. Die daraus resultierenden Zweifel 
des mündigen Bürgers und Mitarbeiters an 
der Herrschaftslegitimation der Führenden 
verbanden sich mit ständig steigenden Anfor-
derungen an die Führungskräfte. Die überhol-
ten Formen mußten nach Auffassung der DBP 
durch eine neue einheitliche Unternehmens-
konzeption, zu der auch ein bestimmter Füh- 
rungs- und Verhaltensstil gehört, ersetzt wer-
den. Es kann nicht im Interesse der Mitarbei-
ter liegen, je nach den speziellen Vorstei-
gen einzelner Führungskräfte unterschiedli-
chen Führungsstilen ausgesetzt zu sein. Die 
„Leitlinie" will eine faire Mischung zwischen 

dem Wunsch des Individuums nach Selbstbe-
stimmung und der Notwendigkeit einer ge-
wissen Fremdbestimmung in der Arbeitswelt 
sein.
Ähnliche „Regeln für die dienstliche Zusam-
menarbeit" in der öffentlichen Verwaltung 
hat die Stadt Nürnberg 1974 erlassen. Diese 
sind jedoch (im Gegensatz zur „Leitlinie") im 
wesentlichen auf den Grundgedanken der sog. 
„Führung im Mitarbeiterverhältnis (Harzbur- 
ger Modell)" aufgebaut, die wissenschaftlich 
und politisch nicht unumstritten ist. Auch die 
Stadt Nürnberg betreibt seit vielen Jahren 
in erheblichem Umfang eine führungsmäßige 
Fortbildung.

Die im Stadtrat vertretenen Parteien stehen 
hinter den Bemühungen um die Verwirkli-
chung der Regeln für die dienstliche Zusam-
menarbeit. Auch die Berufsverbände stehen 
der Arbeit positiv gegenüber. Die Personal-
vertretung war von Anfang an mit einge-
schaltet. Ohne ihre positive Mitarbeit wäre 
das gesteckte Ziel nicht zu erreichen gewe-
sen, stellt die Stadt Nürnberg fest.

Eine weitere größere Initiative ist aus Ba-
den-Württemberg bekanntgeworden. Hier hat 
1974 eine vom Innenminister aus zwölf jungen 
Mitarbeitern berufene Arbeitsgruppe einen 
Bericht über „Vorschläge für eine bürger-
freundliche und effektive Verwaltung" er-
stellt. Der Bericht befaßt sich zu mehr als ei-
nem Drittel mit Fragen der Führung und Zu-
sammenarbeit. Fast die Hälfte der 200 Einzel-
vorschläge gelten auch diesem Thema. Auf 
einen schriftlichen ufruf zur Mitarbeit an 
dem Bericht gingen leider nur sehr wenige 
Einzelvorschläge ein. Die Arbeitsgruppe äu-
ßerte Zweifel, ob alle Bemühungen der öffent-
lichen Verwaltung um eine Reform nach in-
nen ohne eine grundlegende Reform des öf-
fentlichen Dienstrechts nicht letztlich erfolg-
los bleiben müßten. Uber die Umsetzung des 
Beschlusses der Landesregierung, die in dem 
Bericht unterbreiteten „brauchbaren" Vor-
schläge phasenweise zu verwirklichen, ist 
bisher nichts bekanntgeworden. Die Arbeits-
gruppe empfahl schließlich nicht die Über-
nahme des sog. „Harzburger Modells" als ge-
schlossenes System, jedoch könne es als Lern-
modell wertvolle Dienste leisten.

Der Stand der Verwaltungswissenschaft wird 
durch Prof. Hartmut Kübler in seinem 1974 
erschienenen Buch „Organisation und Füh-
rung in Behörden" aufgezeigt. Kübler gibt ei-
nen allgemein verständlichen Überblick über 
die gegenwärtigen Organisations- und Füh-



rungsverhältnisse in der öffentlichen Verwal-
tung zusammen mit einem kritisch abwägen-
den und vorsichtigen pragmatischen Ausblick 
auf machbare Veränderungen — ohne eupho-
rische Übersteigerung.

Kübler versucht, die Möglichkeiten zur Ver-
besserung von Führung und Zusammenarbeit 
in der öffentlichen Verwaltung abgewogen — 
mit einer distanzierten Haltung zu Manage-
ment-Aposteln — zu beschreiben. Somit stel-
len seine Denkansätze, Feststellungen und 
Konzeptionen eine weitere unabhängige 
Orientierungshilfe für das komplexe Thema 
dar. Er widmet in seinem Buch — sowohl vom 
Umfang als auch vom Inhalt her — kooperati-
ven Führungsvorstellungen einen sehr breiten 
Raum. Andererseits warnt er vor der Vorstel-
lung, es könne einen einheitlichen Führungs-
stil geben. Seine Versuche, zu differenzieren, 
konnten mich allerdings nicht überzeugen. 
Vom Prinzip her wird von mir ein einheitli-
cher, verbindlicher Rahmen für Führung und 
Zusammenarbeit für alle Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung für notwendig und 
auch für durchaus machbar gehalten.

Für die Hamburger Verwaltung sind zwei Or-
ganisationsgutachten von Unternehmensbera-
tungsfirmen erstellt worden: das Gutachten 
der Firma Knight-Wegenstein/Schweiz von 
1971 über die Erhöhung der Effektivität der 
Polizei und das Gutachten des Battelle-Insti-
tuts Frankfurt von 1975 für die Reform der 
Justizverwaltung.

Das Gutachten über die Erhöhung der Effek-
tivität der Polizei leistet m. E. zur Problematik 
„Führung und Zusammenarbeit" keinen we-
sentlichen praktischen Beitrag. Es empfiehlt 
lediglich die Einführung bzw. Weiterentwick-
lung einer neuen Führungstechnik „Führung 
durch Zielsetzung", ohne weitere Einzelheiten 
zu nennen.

Durch das Gutachten für die Reform der Ju-
stizverwaltung zieht sich wie ein roter Faden, 
daß
— die Arbeitszufriedenheit des einzelnen 

Mitarbeiters an seinem Arbeitsplatz und
— das Bedürfnis nach sinnvoller Arbeit

wichtige Motivierungen sind, eine optimale 
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwal-
tung zu erreichen. Betrachtet man jedoch den 
generellen Ausgangspunkt des Gutachtens 
und vergleicht diesen mit den schließlich dar-
aus gezogenen Konsequenzen, dann wird bei 
den praktischen Vorschlägen der Änderung 

der Organisation sehr viel größere Bedeutung 
eingeräumt; mögliche Verhaltensänderungen 
der Mitarbeiter werden dagegen gar nicht 
ernsthaft ins Auge gefaßt. Arbeitszufrieden-
heit und Leistungsbereitschaft spielen nach 
diesem Gutachten also für den Arbeitsstil 
keine wesentliche Rolle. Diese Auffassung 
wird vom Verfasser nicht geteilt.

In der Schweiz wurden 1974 nach mehrjähri-
ger Vorarbeit vom Schweizerischen Bundes-
rat „Richtlinien für die Verwaltungsführung 
im Bunde“ erlassen. Die Richtlinien sind un-
ter Konsultation der Verbände des Bundes-
personals erarbeitet worden. Sie sollen die 
Zusammenarbeit erleichtern; ihre Einhaltung 
wird überwacht. Der Bundesrat wird die 
Richtlinien periodisch überprüfen und sie der 
Entwicklung anpassen. In der Einführung 
heißt es u. a.: „Es wäre vermessen zu glau-
ben, über den Weg von Führungsrichtlinien 
sei es möglich, den Menschen zum idealen 
Chef oder zum idealen Mitarbeiter zu erzie-
hen . .. Die Führungsrichtlinien schaffen ei-
nen Kern von führungsbewußten und füh-
rungssicheren leitenden Persönlichkeiten, der 
dann auch durchaus in der Lage ist, einen 
neuen Geist auf die Umgebung zu übertragen 
und durch sein Beispiel für die würdige 
Durchsetzung der Zusammenarbeit zu sorgen. 
Daß die oberste Leitung hier Vorbild sein 
muß, ist unbestritten."

Im Mai 1976 hat die Bundesregierung ein 
„Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform'' 
verabschiedet, das dennoch konkrete Ausfüh-
rungen zu der mit einer „Dienstrechtsreform" 
eng verzahnten „Funktionalen Verwaltungs-
reform", und hier speziell über Zusammenar-
beit und Führung, leider ziemlich vermissen 
läßt.

In der Rede des Bundesinnenministers vom 
10. November 1975 vor dem DBB-Vertreter- 
tag brachte dieser den Ansatz für beide Re-
formen noch auf den (vereinfachten) Nenner: 
„Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffent-
lichen Verwaltung unter Minderung der Ko-
stenbelastung der öffentlichen Hände."

Nach Auffassung des Verfassers kann dagegen 
ein realistischer Reformansatz für eine Funk-
tionale Verwaltungsreform nur lauten: Durch 
mehr Arbeitszufriedenheit mehr Leistungsbe-
reitschaft des einzelnen Mitarbeiters und da-
durch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der öffentlichen Verwaltung zu erreichen.
Mehr Arbeitszufriedenheit und Leistungsbe-
reitschaft wiederum ist nur vorstellbar durch 



ein Bündel systematischer, wohl ausgewoge-
ner Maßnahmen zur Veränderung sowohl der 
Aufbau- als auch der Ablauforganisation, 
aber auch des Verhaltens des einzelnen Mit-
arbeiters in der Richtung, daß er sich mög-
lichst weitgehend mit seiner Arbeit identifi-
ziert.
Nachdem der Bundeshauptvorstand des Deut-
schen Beamtenbundes auf seinem Vertreter-
tag 1975 zunächst eine umfangreiche Be-
schlußvorlage zur Funktionalen Verwaltungs-
reform vorgelegt hatte, wurde schließlich le-
diglich ein kurzes „Thesenpapier mit Aktions-
programm" angenommen und die alte Be-
schlußvorlage nur noch u. a. als Material ein-
gebracht. Nach dem Beschluß muß die Funk-
tionale Verwaltungsreform die Möglichkeiten 
verbessern, den sozialen Rechtsstaat weiter-
zuentwickeln. Sie muß sich auch in Verant-
wortung für die Mitarbeiter und unter Beteili-
gung der Mitarbeiter vollziehen. Es wird un-
ter anderem eine Gemeinschaftsstelle für Ver- 
waltungsverbesserung gefordert. Das Ziel der 
Verwaltungsverbesserung soll bei der Aus- 
und Fortbildung einen neuen Schwerpunkt 
bilden. Die Verwaltungsforschung ist zu in-
tensivieren. Unabhängig von der Diskussion 
weiterer Modelle müssen die Führungssyste-
me einschließlich der Leistungsmotivation in 
der Praxis überprüft und vereinheitlicht wer-
den. Es sind alsbald einheitliche Grundsätze 
für die Verwaltungsführung im Bund sowie in 
den Ländern und Gemeinden zu entwickeln 
und einzuführen. Die Bundesleitung wurde 
beauftragt, die Materialien zunächst durch 
eine Expertenkommission weiterzuentwickeln 
und im Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten bei Parlamenten und Regierungen auf 
eine möglichst schnelle und umfassende Ver-
wirklichung der Funktionalen Verwaltungsre-
form hinzuwirken.
Seitdem ist lediglich bekanntgeworden, daß 
der DBB Anfang 1978 eine Dokumentation 
zu ausgewählten Fragen der Funktionalen 
Verwaltungsreform vorgelegt hat. Sie gibt 
das Ergebnis einer Befragung von Personal-
ratsmitgliedern u. a. zu Problemen der Per-
sonalwirtschaft und Personalführung wieder. 
Hinsichtlich der Führung hielten 87 v. H. der 
Befragten Leitsätze, die bestimmte Regeln für 
das Führen und den Führungsstil der öffent-
lichen Verwaltung enthalten, für notwendig. 
Aufgrund der persönlichen Eindrücke über 
die derzeitige Führung fanden davon 65 v. H. 
eine Mischung aus sachorientierten und 
ethisch-moralischen Führungsgrundsätzen am 
besten. 28 v. H. sahen nur sachorientierte Hin-

weise als das Richtige an. Eindeutig weniger, 
nämlich nur 3 v. H., entschieden sich für 
„ethisch-moralische Führungsgrundsätze" all-
gemeiner Art.

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung (KGSt) hat 1976 einen 
Bericht „Probleme der Mitarbeiterführung in 
der öffentlichen Verwaltung" herausgegeben, 
der sich als offizielle Empfehlung unmittelbar 
an die Praxis der Kommunalverwaltung mit 
ihren 750 000 Mitarbeitern wendet. Der KGSt- 
Bericht stellt in einer Vorbemerkung fest, daß 
„die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Ver-
waltung wesentlich von der Qualität ihrer 
Führung abhängt." Die zum Teil auch grund-
sätzlichen Unterschiede zu den Ergebnissen 
des Verfassers werden insbesondere bei den 
Vorstellungen über die Möglichkeiten der 
praktischen Umsetzbarkeit der Theorie deut-
lich. Es gibt nach den Erfahrungen keinerlei 
Anzeichen dafür, daß sich ein systematisches 
neues Führungsdenken allein aus der Verwal-
tung heraus hinreichend entwickeln wird. Auch 
eine Seminar-Konzeption, bei der die Schwie-
rigkeiten der Umsetzung herausgearbeitet 
und ein Stufenplan sowie Hinweise für ein 
örtliches Fortbildungsprogramm entwickelt 
wurden, zerstreut die Bedenken gegen eine 
generelle Umsetzbarkeit — die nämlich einen 
entsprechenden allgemeinen politischen Be- 
wußtmachungs- und Umdenkungsprozeß in 
Staat und Gesellschaft sowie bei der Mitar-
beiterführung der öffentlichen Verwaltung 
voraussetzen würde — nicht. Die erforderli-
che Initialzündung wird durch den KGSt-Be- 
richt in der öffentlichen Verwaltung voraus-
sichtlich nicht entstehen. Stellt man das „Ak-
tionsprogramm zur Dienstrechtsreform" dem 
KGSt-Bericht gegenüber, wird aus den unter-
schiedlichen Vorstellungen zudem deutlich, 
wie wenig bisher Führungsvorstellungen in 
der öffentlichen Verwaltung koordiniert sind.

Auswertung der Meinungsbefragung 
des Untersuchungsberichts

Insgesamt wurden 235 Organisationen, Insti-
tutionen (Parteien, Gewerkschaften, Verwal-
tungsführungen) bzw. Personen befragt. 123 
Fragebogen wurden zurückgegeben. Das sind 
52,3 v. H.

Bei der Art und Weise der detaillierten Be-
fragung war nicht davon ausgegangen wor-
den, daß die angeprochenen Organisationen 
und Institutionen etwa erst nach (langwieri-
gen) Meinungs- und Willensbildungsprozes-



sen ihr Votum abgeben sollten und würden. 
Geantwortet haben im Regelfall die zuständi-
gen Sachbearbeiter bzw. Referenten. Dennoch 
wird man davon ausgehen können, daß deren 
Auffassungen mit der allgemeinen Grundhal-
tung der Organisation bzw. Institution ab-
gestimmt und daher mit ihr identisch sind, 
so daß die Antworten insgesamt als repräsen-
tativ für die derzeitige Bewußtseinslage in 
den politischen Organisationen, in den Ge-
werkschaften und Verbänden und in den Ver-
waltungsführungen in Bund und Ländern an-
gesehen werden können.

Durch die Meinungsumfrage wurde über-
zeugend ermittelt, daß die potentielle Gefahr, 
Lösungsmöglichkeiten bei der angesprochenen 
Problematik nicht näher zu kommen, voraus-
sichtlich gar nicht so sehr durch erklärte Geg-
ner der vorgetragenen Vorstellungen (insbe-
sondere „Grundkonzeption") entstehen wird, 
sondern vielmehr durch Kräfte, die es offen-
sichtlich grundsätzlich ablehnen, konkret und 
offen über diese Fragen nachzudenken und 
dann ihre Meinung dazu zu sagen. Dadurch 
wird das weitere Bemühen insofern besonders 
erschwert, weil diese Personen bzw. Gruppen 
sich freiwillig einer offenen geistigen Aus-
einandersetzung in der Sache nicht stellen. 
Daß diese Kräfte offensichtlich so zahlreich 
Führungspositionen in Parteien, Gewerkschaf-
ten und Verwaltungen gegenwärtig inneha-
ben, verstärkt die Gefahr nochmals erheblich. 
Nur 41,6 v. H. der angesprochenen Parteien, 
Gewerkschaften und Verwaltungsführungen 
waren dazu zu bewegen, ihre Meinung in der 
Sache zu äußern, obwohl die durchschnitt-
liche Rücklaufquote der Aktion bei 52,3 v. H. 
lag. 93 v. H. aller „verlorengegangenen" 
Untersuchungsberichte waren bei den Par-
teien und Gewerkschaften nicht auffindbar. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird 
ausdrücklich betont, daß nicht etwa jeder in 
vorstehendem Sinne gegebenen negativen 
Antwort auf die Meinungsumfrage die er-
wähnte Motivation unterstellt wird.

Den nicht positiv eingestellten Gruppen und 
Personen steht die bedeutende Gruppe der-
jenigen gegenüber, die sich dem Ruf, „Flagge 
zu zeigen", nicht entzogen haben.

Von den Antwortenden stimmten 84 v. H. mit 
der erstellten Analyse über die derzeitige 
Führungssituation überein, mit den Sollvor-
stellungen sogar 89 v. H.; 73 v. H. sehen den 
gemachten Verbesserungsvorschlag (Grund-
konzeption) als eine realistische Möglichkeit 
für einen Fortschritt an, wenn auch voraus-

sichtlich erst in einem langwierigen und 
schwierigen Bewußtmachungs- und Umden- 
kungsprozeß erreichbar.
Wegen der Vielzahl der weiter ermittelten 
Ergebnisse können hier Aussagen nur bei-
spielhaft genannt werden. So waren 91 v. H. 
der Antwortenden der Auffassung, daß das 
in der interessierten Öffentlichkeit und in der 
Verwaltung vorhandene Vorstellungsvermö-
gen von der Problematik durch den Unter-
suchungsbericht erweitert und vertieft würde, 
so daß Aufgeschlossenheit und Sachurteil des 
einzelnen fundierter würden. Nur 65 v. H. 
meinten, das Thema interessiere ihre Kolle-
gen und Vorgesetzten; andererseits meinten 
89 v. H. der Antwortenden von sich selbst, 
daß sie sich der Komplexität des Problems be-
wußt seien.
Alle Antwortenden (bis auf eine Ausnahme) 
waren der Auffassung, daß die Leistungs-
fähigkeit der öffentlichen Verwaltung auch 
wesentlich vom Führungsdenken und -ver-
halten abhängig ist. Auch fast keinen Wider-
spruch gab es, daß die „partnerschaftliche 
Führung und Zusammenarbeit zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern" grundsätzlich als 
zeitgemäßer und unserer Demokratie sach-
angemessener Führungsstil anzusehen ist.
Es gab eine überwältigende Übereinstimmung 
dahin gehend, daß das Führungsverhalten nicht 
jedem einzelnen Vorgesetzten und Mitarbeiter 
selbst überlassen bleiben kann. 84 v. H. spra-
chen sich für eine politische Zielsetzung und 
Kontrolle hinsichtlich des Stils der Zusammen-
arbeit und Führung in der öffentlichen Ver-
waltung aus; 63 v. H. waren für politisch fest-
gelegte „Leitsätze", auf deren Grundlage dann 
eine „Grundkonzeption" zu entwickeln wäre. 
Schließlich stimmten die Antwortenden ein-
hellig überein, daß die öffentliche Verwal-
tung wegen ihrer Stellung in Staat und Ge-
sellschaft auch eine demokratische Qualität 
besitzen müsse, das heißt, daß ihre Mitarbei-
ter eine positive, aktive geistige Grundeinstel-
lung zur Demokratie haben müssen.
85 v. FI. der Antwortenden waren dafür, die 
Leistung gegenüber dem Bürger, die Humani-
tät am Arbeitsplatz und die demokratische 
Qualität der Verwaltung als ideell gleichge-
wichtige Ziele eines fortschrittlichen Füh-
rungsdenkens anzustreben.
97 v. H. hielten modernes Führungsverhalten 
für lehr-, lern- und trainierbar. 93 v. H. spra-
chen sich dafür aus, daß „partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und Führung" systematisch 
durch weitere Information und Diskussion im 



Rahmen von Aus- und Fortbildung erheblich 
vertieft werden müßten. 89 v. H. meinten, daß 
der allgemein für erforderlich gehaltene „gei-
stige Umstellungsprozeß" auf fortschrittliche 
Führungsvorstellungen nicht ohne weitere 
wesentliche systematische Anstöße durch die 
Verwaltungsführungen hinreichend positiv 
verlaufen würde.

Die Auswertung der Antworten auf die spe-
ziell an die Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes gestellten praxisbezogenen Fragen 
(hier war keine repräsentative, sondern nur 
eine zufällige Befragung möglich) ergab unter 
anderem besonders unterschiedliche Ergeb-
nisse zwischen den Antworten der Mitarbeiter, 
die aus den Verwaltungsführungen geantwor-
tet haben, und denjenigen aus dem gehobenen 
Dienst, die derzeit in der durchführenden Ver-
waltung praktisch tätig sind. Zum Beispiel ist 
die unterschiedliche Einschätzung der Diver-
genz zwischen Führungs-Ist und -Soll enorm 
hoch. 92 v. H. der Kollegen aus dem gehobe-
nen Dienst halten die im Untersuchungsbe-
richt vorgenommene Einschätzung für richtig, 
aber nur 59 derjenigen, die in den Verwal-
tungsführungen tätig sind, waren derselben 
Auffassung. Dementsprechend unterschiedlich 
treten diese beiden Gruppen auch für die Ent-
wicklung und Einführung einer „Grundkon-
zeption" ein, nämlich zu 92 bzw. 58 v. H.

Nur 68 v. H. aller Antworten meinen, daß sie 
derzeit die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen fachlichen Informationen erhal-
ten; 30. v. H. meinen, sie erhielten in größerem 
Maße überflüssige Informationen. Noch 
schlechter waren die Ergebnisse bei den Fra-
gen nach Informationen über personelle und 
organisatorische Veränderungen.

Erstaunlich ist, daß trotz allem 71 v. H. der 
Antwortenden das Betriebsklima für befriedi-
gend oder besser hielten. Nur 55 v. H. der 
Antwortenden waren der Auffassung, daß 
Dienstbesprechungen in ihrer Dienststelle in 
hinreichendem Maße stattfinden. 59 v. H. be-
jahten die Frage, ob die Vorgesetzten in der 
Regel ihre Anordnungen und Entscheidungen 
auch begründen. Nur 52 v. H. der Mitarbei-
ter lassen sich in ihrem Mitdenken und Mit-
arbeiten durch das Verhalten ihrer Vorge-
setzten nicht beeinträchtigen.

48 v. H. halten die fachliche Fortbildung und 
76 v. H. die führungsmäßige Fortbildung nicht 
für ausreichend. Damit allein scheint bewie-
sen, daß die öffentliche Verwaltung ihr opti-
males Leistungsvermögen noch nicht erreicht 
hat.

Warum ist es so schwer, die Leistungsfähig-
keit der öffentlichen Verwaltung zugunsten 
des Bürgers zu verbessern?

Als wesentliches Ergebnis der Untersuchung 
muß bisher — gemessen an dem Interesse des 
Bürgers an einer leistungsfähigen öffentlichen 
Verwaltung — ein schon merkwürdig anmu- 
tendes, allgemein verbreitetes Desinteresse 
sowohl in der Gesellschaft (in den Parlamen-
ten, in den Parteien, in den Gewerkschaften, 
in der Publizistik) als auch in der Verwaltung 
selbst an den Fragen der innerbetrieblichen 
Führung und Zusammenarbeit der Verwaltung 
festgestellt werden. Da wird zwar, besonders 
in den Massenmedien, kräftig auf die ver-
meintlichen oder tatsächlichen unzulänglichen 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung ge-
schimpft, und Politiker beteiligen sich beson-
ders lebhaft an der Kritik. Geht es aber dar-
um, den Ursachen sachlich nachzugehen, ziel-
strebig Verbesserungen zu diskutieren und 
bis zur Durchsetzung zu verfolgen, dann über-
wiegt die verbreitete Gleichgültigkeit. Tief-
gründiger analysiert, handelt es sich aller-
dings vielmehr um eine verbreitete Hilf-
losigkeit, eine Resignation und Ohnmacht, 
die Platz gegriffen haben, weil es in der Tat 
für diese Fragen kein Patentrezept mit nur 
wenigen Thesen als Problemlösung gibt.

Die Parteien und Gewerkschaften sind damit 
in der akuten Gefahr, daß ihre politischen 
programmatischen Vorstellungen über die 
öffentliche Verwaltung unglaubwürdig wir-
ken. Der damit verbundene Vertrauens-
schwund für unsere Demokratie sollte beach-
tet werden.
Die Verwaltung wird aus sich heraus allein 
keine Problemlösung finden. Sie ist damit 
auch überfordert, denn letztlich ist es eine 
Frage der gesellschaftspolitischen Bildung 
ihrer Mitarbeiter, die nur politisch bestimmt 
werden kann. Darum bleibt also nur, der ver-
öffentlichten Meinung dieses Problem klarzu-
machen.
Ist die Bürgerinitiative „Leistung, Arbeits-
humanität, demokratische Qualität der öffent-
lichen Verwaltung durch Führung und Zusam-
menarbeit" eine Utopie?
Der Abschlußbericht kommt zu dem Ergebnis, 
daß das Ziel der derzeit noch „Ein-Mann- 
Bürgerinitiative", die Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Verwaltung wesentlich zu ver-
bessern, mit Hilfe einer aufgabenorientierten, 
zeitgemäßen und unserer Demokratie sach-
angemessenen Führung und Zusammenarbeit 
erreichbar sein müßte.



Dennoch muß man bei realistischer Gesamt-
würdigung des bisher Versuchten und dabei 
Erreichten — wenn man den Ergebnissen des 
Abschlußberichts die Anstrengungen gegen-
überstellt — zu einer verhältnismäßig negati-
ven Zwischenbilanz kommen.

Es ist bisher nicht geglückt,

— die für erforderlich gehaltene Sachdiskus-
sion auf breiter Basis über die „Grundkon-
zeption" sowohl innerhalb der Verwaltung 
als auch auf politischer Ebene zu erreichen,

— entscheidende politische Initiativen und Ak-
tivitäten bei Parteien und Gewerkschaften 
auszulösen,

— die Mitarbeiter der Verwaltung auf breiter 
Basis zu motivieren und zu aktivieren, aus 
sich heraus eine „Grundkonzeption" zu for-
dern,
— die Frage der „Zusammenarbeit und Füh-
rung in der öffentlichen Verwaltung" als 
Schlüssel zu ihrer Leistungsverbesserung in 
das öffentliche Problembewußtsein zu rücken 
und
— die veröffentlichte Meinung so weit für das 
Thema zu interessieren, daß auf diese Weise 
ein entsprechender öffentlicher Druck entsteht.

Letzteres soll allerdings auch erstmalig syste-
matisch durch diese Zusammenfassung und den 
Abschlußbericht versucht werden.



Ulrich Lohmar: Die lautlose Krake. Klassenkampf der Staatsbürokratie gegen 
die private Gesellschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/79, S. 3—8
1. Die Bürokratien des Staates führen einen neuen Klassenkampf, vor allem gegen die 

Arbeitnehmer, freiberuflich Tätigen und kleinen Unternehmen in der privaten Ge-
sellschaft.

2. Dieser Klassenkampf drückt sich aus in den Privilegien der Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes, in dessen personeller Expansion und in der Gängelung der Bürger 
durch zahllose Vorschriften.

3. Die dürre und dürftige Verwaltungssprache sondert die Verwaltungen des Staates 
gegenüber dem Bürger ab.

4. Demokratische Institutionen behaupten gegenüber der Staatsbürokratie immer weniger 
politische Eigenständigkeit und Gestaltungskraft. Die Parlamente sind zwar noch die 
Uhren unseres politischen Systems, aber die Uhrzeiger sitzen in der Staatsbürokratie.

5. Die demokratischen Kriterien der Chancengleichheit, Transparenz, Kontrolle, Partizi-
pation, des Mandats auf Zeit und des Spielraums für Minderheiten werden durch die 
Staatsbürokratie in ihr Gegenteil verkehrt oder doch erheblich eingeschränkt.

6. Eine wirksame Bürokratiereform muß versuchen, Demokratisierung und Effizienz unse-
rer Gesellschaft auf einen Nenner zu bringen.

Udo Kollatz: Von Tintenfischen und Fabelwesen. Replik zu Ulrich Lohmar
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/79, S. 9—20
Die Unvereinbarkeit sich überlagernder Systeme macht unseren öffentlichen Dienst auf-
wendig und reduziert seine Flexibilität und Effizienz. Hierin sieht der — sich auf Bei-
spiele aus dem Personalbereich beschränkende — Beitrag die tieferen Ursachen der von 
Lohmar kritisierten Phänomene. Wenn Fortschritt — wie hier am Beispiel der Mitbe-
stimmung erläutert — auf das Fundament hergebrachter Grundsätze eines Berufsbeamten-
tums zusätzlich aufgepropft wird, muß das die einseitige Kumulierung von Rechten und 
den ebenso einseitigen Abbau von Pflichten der Beamtenschaft bewirken, ohne daß ein 
Ausgleich dafür erfolgt. Statt dessen hat der Steuerzahler Rechnungen zu begleichen, 
deren Ursachen für ihn nicht durchschaubar sind. Der Gesetzgeber selbst hat die Konse-
quenzen gesehen, sie aber verdrängt. Parlamentarische Entscheidungen, insonderheit 
parlamentarische Kompromisse, setzen nicht voraus, daß die einzelnen Teile eines 
Kompromisses sachlogisch miteinander harmonisieren. Die Publikation von Lohmar be-
sagt wenig über die reale Situation der Ministerialbürokratie und die Beweggründe ihres 
Handelns. Lohmars Argumentation ist jedoch aufschlußreich für die Perspektive, aus 
der Abgeordnete die Ministerien sehen.

Herbert König: Staatsbürokratie: Der falsche Adressat. Eine Antwort auf U. Loh-
mars Thesen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/79, S. 21—32
Strukturen und Verfahren in Regierung und Verwaltung sind dazu angetan, die „Staats-
bürokratie" ebenso wie die Mitarbeiter in den Kommunen in ihren Einstellungen wie 
ihren Verhaltensweisen vorzuprägen; sie alle sind sozusagen Gefangene eines Systems, 
das sie kaum aus eigener Kraft so zu formen vermögen, daß es von sich aus in angemes-
sener Weise zur Erfüllung seiner Aufgaben imstande wäre.
U. Lohmar kommt das Verdienst zu, eine ganze Reihe von Schwachstellen unserer Büro-
kratie aufgezeigt und wenigstens den Versuch unternommen zu haben, Ursache und 
Wirkung von vielem zu erkunden, was uns an diesem System irritiert. Gewiß muß man 
ihm nicht in allen seinen Ausführungen und schon gar nicht in seinem Ansatz wie auch 
hinsichtlich des von ihm gewählten Grades der Provokation beipflichten. Gleichwohl 
eröffnet er ein weites Feld für eine Neubesinnung auf die strukturellen Dimensionen 
unserer Staatsbürokratie wie auf die Verknüpfung der Strukturen — sei es der Problem-
findung, der Programmgestaltung, der Organisation oder des Budgets — mit dem Ge-
staltungsfeld, auf dem er selbst ansetzt, nämlich dem des öffentlichen Dienstes. Man 
gewinnt damit zugleich Freiraum für Fragen der Motivation der Beamtenschaft — sie 
zu erhöhen, ist nämlich keineswegs primär eine Frage des Geldes, sondern der Schaffung 
von Identifikationsfähigkeit. Und schließlich gelangt man zu neuen Ufern, wenn es um 
Fragen des Ersatzes des ökonomischen Wettbewerbs durch ihm gleichkommende Mecha-
nismen bei den öffentlichen Händen geht und man die Inhalte der Fortbildung darauf 
einstellen will.
Dies alles ist notwendig, wenn wir unsere Politik auf die Zukunft hin orientieren und 
dabei endlich vom „muddling through", der Methode des Sich-Durchwurstelns, abkommen 
möchten. Nur sollten wir uns hüten, dabei erst bei der „Staatsbürokratie" anzusetzen; 
die Probleme liegen sehr viel weiter vorne im methodischen Gefüge von Staat und Ge-
meinden.



Peter Menke-Glückert: „Altbausanierung" statt Radikalkur. Bemerkungen zu 
Ulrich Lohmars „Staatsbürokratie — Das hoheitliche Gewerbe"

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/79, S. 33—36

Ulrich Lohmar referiert und belegt alle Kritikpunkte an der Staatsbürokratie einschließ-
lich einer Dokumentation von Bürgerbriefen, die Gründe für das Mißbehagen vieler 
Bürger mit Verwaltung und Beamtenschaft wiedergeben. Er analysiert schleppende, das 
heißt bürokratische Arbeitsweise als Normalfall, spricht von beginnendem „Klassen- 
kämpf", den die öffentliche Hand gegen den pivaten Teil der Gesellschaft inszeniere.

Wichtige Gründe für zunehmende Bürokratisierung und Komplizierung von Verwal-
tungs- und politischen Entscheidungsverfahren werden von Lohmar nicht oder nur unge-
nügend behandelt:
— Die Neigung vieler Parlamentarier, allen Ansprüchen von Bürgern und Interessen-

gruppen genügen zu wollen, verbunden mit der ständig weiter abnehmenden Fähigkeit, 
auch einmal gegen den Strom der öffentlichen Meinung zu schwimmen, d. h. ent-
täuschte Erwartungen aus Gründen des Gemeinwohls und langfristiger, politisch wich-
tiger Ziele zu ertragen. Jedes neue Gesetz, das eine Fülle von Details regelt, die früher 
nebenbei von der Verwaltung erledigt wurden, kompliziert Verfahrens- und Ent-
scheidungswege, fordert Maßnahmen der Überwachung, der Kontrolle und des nach-
weisbaren korrekten Verfahrensablaufs (um in unserem Rechtswegestaat vor Verwal-
tungsgerichten bestehen zu können).

— Die Forderung immer neuer gesetzlicher Fixierungen lähmt zusehends Initiative und 
Verantwortungsbereitschaft im öffentlichen Dienst, die jede effiziente Verwaltung 
braucht. Der Rechtsstaat sollte die Rechtlichkeit im Handeln der Verwaltung garan-
tieren, aber nicht immer neue hierarchische übergeordnete Instanzen für weitere 
Abstimmung oder rechtliche Kontrolle schaffen. Bürgernähe wird nicht durch eine 
entscheidungsunfähige Verwaltung erreicht.

— Vertikale Politikvernetzungen mit Zusammenspiel von Fachpolitikern, Interessenver-
tretern, Fachbeamten des Bundes, der Länder und Kommunen, die zu immer neuen 
Forderungen, Arbeitsprogrammen, Versprechen, Erwartungen führen — oft ohne die 
gesamtgesellschaftlichen Folgen zu bedenken.

•
Gegenüber diesen im politischen Gesamtklima liegenden Strömungen, die zu immer 
weiterer Aufblähung der Beamtenapparate führen, sind auch einsichtige Beamte oft 
machtlos, die seit Jahren eine Reform in kleinen pragmatischen Schritten, Bürgerbetei-
ligung an wichtigen Planungsprozessen, eine klarere Verwaltungssprache und eine 
offenere Orientierung in der Vielfalt des Verwaltungshandelns fordern. Nötig ist ein 
neues Leitbild für den Beamten: Nicht mehr Staat im Staat, sondern Bürgeranwalt, Dol-
metscher zwischen Gemeinwohlinteressen und Bürgersorgen sollte der Beamte der Zu-
kunft sein.

Walter Ehlers: „Mündiger Bürger, was tun?" Zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit der öffentlichen Verwaltung

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15/79, S. 37—45

Soll die zunehmende Bürokratismusdiskussion greifbare Ergebnisse bringen, so muß sie 
letztlich von der öffentlichen Verwaltung selbst aufgenommen und dort in konkrete 
positive Ansätze umgesetzt werden. Dazu will dieser Aufsatz einen Beitrag leisten. Der 
Verfasser — ein langjähriger .Insider' — vertritt die These, der „Beamte" in unserer 
Demokratie sollte sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben vornehmlich als Sach-
walter des Bürgers gegenüber dem Staat, als sein Berater gegenüber den Gesetzen und 
als Wahrnehmer seiner berechtigten Interessen verstehen.
Der Verfasser hält dieses Ziel aufgrund der Ergebnisse einer breit angelegten Untersu-
chung nur für erreichbar, wenn der zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit und Führung 
bereite Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung mehr als bisher und systematischer auf 
diese Aufgaben vorbereitet wird. Er sieht in einem politisch vorgegebenen System der 
Führung und Zusammenarbeit, in dem die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, 
die Humanität am Arbeitsplatz und ihre demokratische Qualität ideell gleichgewichtet 
sind, die Möglichkeit, diesen Mitarbeiter entsprechend zu motivieren.
In den Auszügen aus seiner empirischen Untersuchung, bei der der Verfasser u. a. alle 
Parteien, Gewerkschaften und Verwaltungsführungen in Bund und Ländern detailliert zur 
Sache befragte, belegt er, daß die erforderlichen Impulse jedoch voraussichtlich weder 
von der Verwaltung allein noch von den Parteien und Gewerkschaften zu erwarten sind. 
Daraus zieht er den Schluß, daß nur ein ständiger nachhaltiger Druck der öffentlichen 
Meinung die Chance eröffnet, dem sicher langwierigen und schwierigen Bewußtmachungs- 
und Umwandlungsprozeß der öffentlichen Verwaltung näherzukommen.


